
  

  

  
  

Neuer Mindestlohn und Anhebung der Minijobgrenze

    08.01.2025  

  

Gültig ab 01.01.2025

  

Seit dem 01.01.2025 dürfen sich Arbeitnehmer*innen in Deutschland über eine Verbesserung freuen:
Der Mindestlohn wurde auf 12,82 € pro Stunde erhöht, was vielen Beschäftigten ein höheres
Einkommen sichert. Gleichzeitig wird die Verdienstgrenze für Minijobs auf 556 € pro Monat angehoben,
wodurch mehr Flexibilität und finanzielle Sicherheit für geringfügig Beschäftigte geschaffen wird. 

Alle Informationen zu Mindestlohn, Minijob- und Midijobgrenzen und mehr finden Sie in unserem Bereich
"Bezahlte Mitarbeit."
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